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Regeste

Regeste Art. 141 Abs. 2 VZV. Die adsorptions-chromatographische und die
verteilungs-chromatographische Methode sind zwei grundlegend verschiedene Methoden
der Blutanalyse.

Regeste Art. 141 al. 2 OAC. La méthode de la chromatographie par adsorption et celle de la
chromatographie par partage constituent deux méthodes fondamentalement différentes
d'analyse du sang.

Regesto Art. 141 cpv. 2 OAC. Il metodo della cromatografia per assorbimento e quello
della cromatografia per ripartizione costituiscono due metodi fondamentalmente differenti
d'analisi del sangue.

Erwägungen

E. 2
Gemäss Art. 141 Abs. 2 VZV hat die Blutanalyse nach zwei grundlegend verschiedenen
Methoden zu erfolgen. Diese Regelung war seinerzeit durch den Bundesratsbeschluss über
die Feststellung der Angetrunkenheit von Strassenbenützern vom 14. Februar 1968
eingeführt (Sammlung der Eidg. Gesetze 1968 S. 245) und später in die VZV übernommen
worden. Sie richtete sich gegen die frühere Praxis, die Blutuntersuchungen nach den
Messverfahren der Interferometrie und der Titration vorzunehmen, die beide auf der
Destillation des Blutes beruhten, so dass ein Fehler im Destillationsverfahren sich in beiden
Messverfahren auswirke. Das Gerichtlich-Medizinische Institut der Universität Zürich ging
deshalb zusammen mit anderen schweizerischen Instituten, welche ebenfalls Blutanalysen
durchführen, dazu über, den Blutalkohol einerseits mittels des
adsorptions-chromatographischen und anderseits mittels des
verteilungs-chromatographischen Trennverfahrens zu bestimmen. Diese beiden Methoden
wurden auch im vorliegenden Fall angewendet. Der Beschwerdeführer behauptet, beide
Methoden arbeiteten mit einer Vergasung und seien demzufolge nicht grundlegend
verschieden. Dieser Einwand schlägt indessen nicht durch. Die beiden genannten Methoden
unterscheiden sich sowohl durch die Verschiedenheit der Trenngeschehen wie auch durch
weitere Faktoren, namentlich die Vorbereitung der eingewogenen Blutaliquote und deren
Übertragung auf das Trenngerät. Mit der einen Methode wird die verdünnte Blutlösung
direkt analysiert, mit der andern dagegen der mit der Blutlösung im Gleichgewicht stehende
Dampfraum. Als Zusatz zur Messung der erfassten Alkoholmenge verwendet die
adsorptions-chromatographische Methode Acetonitril, die verteilungs-chromatographische
Methode Dioxan. Dadurch wird bewirkt, dass ein allfälliger Fehler bei der BGE 107 IV 144
S. 146 ersten Operation, der sogenannten Einwaage, nicht beide Ergebnisse gleichmässig
verfälschen kann. Da die Trenngeschehen verschiedenartig sind, kann eine allfällige



Fremdkomponente zudem nicht beide analysenwerte gleichzeitig verfälschen. Die
adsorptions-chromatographische und die verteilungs-chromatographische Methode
verhindern also, dass ein allfälliger Fehler in einer ersten Operation der Blutuntersuchung
sich gleichmässig auf die Ergebnisse beider Methoden auswirkt. Sie erreichen somit das
vom Gesetzgeber angestrebte Ziel und können deshalb, trotz der gleichen Bezeichnung als
"chromatographische", als zwei grundlegend verschiedene Methoden im Sinne von Art. 141
Abs. 2 VZV betrachtet werden. Das Bundesamt für Polizeiwesen stellte denn auch bereits
im Jahre 1968 aufgrund einer Prüfung fest, dass die beiden Methoden Art. 4 des
Bundesratsbeschlusses vom 14. Februar 1968 entsprechen. Dann aber entsprechen sie auch
Art. 141 Abs. 2 VZV , der die Regelung des früheren Bundesratsbeschlusses unverändert
übernahm. Die Beschwerde ist deshalb als unbegründet abzuweisen.
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